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2006 noch Steuern sparen 

Presseinformation des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine e.V.

Das Jahr neigt sich dem Ende. Was Steuerpflichtige beachten sollten und noch regeln können, darauf weist nachfolgend der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. aus Berlin hin.


Haushaltsnahe Dienstleistungen

Seit Anfang des Jahres sind sogenannte haushaltsnahe Dienstleistungen steuerlich besser abzugsfähig. Neben Kosten für eine Haushaltshilfe, den Gärtner oder Fensterputzer können nun auch Pflegekosten und grundsätzlich alle Handwerkerrechnungen direkt von der Steuer abgezogen werden. Steuerpflichtige sollten beachten, dass der Fiskus in allen Fällen eine Rechnung verlangt, die per Überweisung beglichen wurde. Da nur die Dienstleistung steuerlich begünstigt ist, sollten Materialkosten separat aufgeführt werden. Abzugsfähig sind 20 Prozent von maximal 3.000 Euro pro Jahr. Bei günstiger Gestaltung sind jedoch mehrere Tausend Euro Ersparnis möglich, da bestimmte Dienstleistungen nebeneinander gefördert werden.

Kinderbetreuungskosten

Ebenfalls rückwirkend zum 1. Januar 2006 hat der Gesetzgeber die Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten neu geregelt. Danach können Eltern zwei Drittel der Aufwendungen pro Kind bis zu 4.000 Euro vom ersten Euro an steuerlich absetzen. Bisher blieb ein Betrag von 1.548 Euro unberücksichtigt. Die Regeln sind vielschichtig. Zu beachten ist jedoch, dass dem Finanzamt in jedem Fall eine Rechnung und der Kontoauszug über die Abbuchung vorgelegt werden muss. Barzahlungen werden nicht anerkannt.

Kindergeld für volljährige Kinder

Eltern erwachsener, in Ausbildung befindlicher Kinder sollten zum Jahresende die Einkünfte und Bezüge ihrer Sprösslinge prüfen. Denn Kindergeld wird nur gezahlt, wenn die Grenze von 7.680 Euro im Jahr nicht überschritten wird. Da bei der Berechnung auch Werbungskosten abzugsfähig sind, kann der Kauf von Arbeitsmitteln, wie zum Beispiel der PC, Arbeitskleidung oder Fachliteratur das Kindergeld retten.

Arbeitszimmer

Der Gesetzgeber erkennt ab 2007 die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer nur noch an, wenn dieses den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit bildet. Das bedeutet für viele Lehrer, Richter, Umschüler, Nebenberufler u.a. das „Aus“ des häuslichen Arbeitszimmers. Bereits geplante Investitionen sollten daher noch in diesem Jahr erledigt werden. Tipp: Unabhängig vom Arbeitszimmer bleiben jedoch Kosten für Arbeitsgegenstände wie Schreibtisch, Bücherregal, Bürostuhl oder Schreibtischlampe weiterhin als Werbungskosten abzugsfähig.

Weitere Informationen erhalten die Mitglieder der Lohnsteuerhilfevereine in den örtlichen Beratungsstellen. Wer Mitglied werden will, kann die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragen oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de selbst recherchieren.
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